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Grundsätze für den Fernunterricht im Schuljahr 20/21: 
Wie Sie mithilfe von Sdui eine DSGVO-konforme 

Umsetzung aller Rahmenbedingungen gewährleisten

ZUM SCHREIBEN DES KULTUSMINISTERIUMS BADEN-WÜRTTEMBERG

Sdui wird bereits von über 1000 Schulen genutzt, um den Unterricht 
während der Corona-Pandemie datenschutzkonform aufrechtzuerhalten. 

In dieser Übersicht zeigen wir anhand des Schreibens des Landes Baden- 
Württemberg vom 14.09.20 ( “Grundsätze für den Fernunterricht im 
Schuljahr 2020/2021”), wie Sie als Schule die geforderten Rahmen-

bedingungen für einen qualitätsvollen Fernunterricht vollständig 
sicherstellen. Auf diesem Weg garantieren Sie mithilfe von Sdui 
Verlässlichkeit, Transparenz und bestmögliche Bildungschancen.

Videotelefonie: Mit Sdui können 
alle Schüler*innen per Smartphone, 
Tablet oder PC am Fernunterricht 
teilnehmen. Die Lehrkraft kann auf 
einen Blick sehen, wer anwesend 
ist – und wer nicht.

Stundenplan: Mit Sdui können Sie 
als Schule in Echtzeit (neue) 
Stundenpläne mit allen Beteiligten 
teilen. So ist die ganze Klasse zur 
richtigen Zeit digital verfügbar.

Dokumentation: Anhand der Datei- und 
Nachrichtenverläufe (z.B. in der Kursgruppe “7A Bio”) 
ist das gesamte Unterrichtsgeschehen dokumentiert. 
Die Schulleitung hat Einsicht in alle Gruppen und kann 
so die Einhaltung von Qualitätsstandards sicherstellen.

Kommunikation: Über News und 
Chats können Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler*innen  in einer sicheren 
Umgebung kommunizieren. Per 
Lesebestätigung kann die “digitale 
Anwesenheit” abgefragt werden – 
auch ohne Videounterricht.

Cloud: Lehrkräfte können 
Material hochladen und 
Arbeitsanweisungen teilen.

In persönlichen Abgabeordnern 
können Schüler*innen erledigte 
Aufgaben einreichen und 
individuelle Korrekturen erhalten.


